Antrag zur Erlangung eines Investitionsantrages zum 
Bau und zur Modernisierung von Seilbahnanlagen 

(immer einzureichen innerhalb 1. März eines jeden Jahres)
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		Nummer der Stempelmarke zu 16,00 Euro

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

und Datum

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


	
	An
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Abteilung 38 – Mobilität
Amt 38.3 – Amt für Seilbahnen
Landhaus 3b, Silvius-Magnago-Platz 3 
39100 Bozen (BZ)

Tel. 0471 41 46 00 
PEC : seilbahnen.funivie@pec.prov.bz.it


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	

	
	

	


Antrag auf Gewährung eines Beitrages für die/den (1) Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
mit der Benennung Nr. Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. - Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


	

	Der/die Unterfertigte Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
geboren in  Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. am Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	wohnhaft in Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
als (2) Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
der (3) Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
Steuernummer Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


MwSt. Nr Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
mit Rechtssitz in Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


ersucht

im Sinne des Artikels 30/bis des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, in geltender Fassung und des 
Beschluss der Landesregierung Nr. 720 vom 03. September 2024 – „Richtlinien für die Gewährung von Investitionsbeiträgen zum Bau und zur Modernisierung von Seilbahnanlagen“


um die Gewährung eines Investitionsbeitrages im prozentuellen Höchstausmaß:
(das/die betreffende/n Vorhaben ist/sind verpflichtend anzukreuzen)

I) (Beschluss Nr. 720/2024 Art. 5, Absatz 1, Buchstabe a)

	☐ für den Neubau einer / eines (1) Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
mit einer Förderleistung von Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.Personen/Stunde, die/der im Gebiet der Gemeinde Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.verwirklicht werden soll. Die vorgesehene Ausgabe für die Realisierung des Vorhabens beläuft sich auf Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.Euro. 



[bookmark: _Hlk505335135]und legt folgende Dokumentation bei (laut Art. 10, Absatz 6):

	☐	Beschreibung der Zielsetzungen der Seilbahnanlage und Untersuchung über das voraussichtliche Fahrgastaufkommen,

	☐	Geländekarte im Maßstab 1:10.000, wo die vorgeschlagene Seilbahnlinie, die etwaigen in der Umgebung bereits bestehenden oder geplanten Linien und die von diesen versorgten Skipisten sowie die Wander- oder Skiwege als Verbindung eingezeichnet sind,

	☐	Kopie der Gründungsurkunde und der Satzung, falls eine private juristische Person den Antrag stellt, sofern diese Unterlagen nicht bereits bei der Landesverwaltung aufliegen,

	☐	Vorprojekt oder definitives Projekt der Anlage für die Seilbahnlinie, erstellt gemäß den Vorgaben laut Artikel 11 und 12 des Dekrets des Landeshauptmanns vom 09. November 2021 Nr. 35, in geltender Fassung,

	☐	Erklärung des Projektanten/der Projektantin über die Übereinstimmung der Trasse der geplanten Anlage mit jener im Skipistenregister oder im Bauleitplan; diese Erklärung kann auch nachträglich bis zum 1. September des betreffenden Jahres bzw., falls früher, bis zum Erlass des Dekretes zur Beitragsgewährung nachgereicht werde,

	☐	Kostenvoranschlag,

	☐	Zeitplan der Investitionen pro Bezugsjahr mit Angabe von Baubeginn und -fertigstellung, einschließlich eventueller Befestigungs- und Abschlussarbeiten, 

	☐	Wirtschafts- und Finanzierungsplan, beeidigt laut Artikel 9 Absatz 3, sofern das Vorhaben von erheblichem Allgemein- oder von strategischem Interesse laut Artikel 8 ist oder wenn die Finanzierungsdefizit-Methode laut Artikel 9 angewandt wird.



___________________________________________________________________________

II) (Beschluss Nr. 720/2024 Art. 5, Absatz 1, Buchstabe b)

	☐	für die geplante, Qualitätssteigerung;

	☐	für die - auch teilweise - technologische Erneuerung;

	☐	die Erhöhung und Wiederherstellung der Sicherheit;

	☐	für die Steigerung der Förderleistung;

	☐	für den geplanten Austausch von Teilen der Anlage

	☐	für die gesetzlich vorgeschriebene periodische Revision oder Sonderinspektionen 

	☐	Versetzen der Tragseile



[bookmark: _Hlk505092850]
an der Seilbahnanlage mit der Benennung Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. , die im Gebiet der Gemeinde Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. im Jahre Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. erstmalig errichtet wurde.
Die vorgesehene Ausgabe für die Realisierung des Vorhabens beläuft sich auf Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.Euro.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Arbeiten:
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

und legt folgende Dokumentation bei:
	
	

	☐	Bericht zur Begründung der Zweckmäßigkeit bzw. Notwendigkeit des Vorhabens,

	☐	Vorprojekt oder definitives Projekt über die Abänderungen an der Anlage, erstellt gemäß den Vorgaben laut Artikel 11 und 12 des Dekrets des Landeshauptmanns vom 09. November 2021 Nr. 35, in geltender Fassung, oder technischer Bericht in den anderen, von diesem Dekret vorgesehenen Fällen,

	☐	Bescheinigung des Projektanten/der Projektantin über die Übereinstimmung der Trasse der geplanten Anlage mit jener des Skipistenregisters oder Bauleitplanes, falls Änderungen an der Linienführung vorgesehen sind.

	☐	Kostenvoranschlag,

	☐	Zeitplan der Investitionen pro Bezugsjahr mit Angabe von Baubeginn und -fertigstellung, einschließlich eventueller Befestigungs- und Abschlussarbeiten,

	☐	Wirtschafts- und Finanzierungsplan, beeidigt laut Artikel 9 Absatz 3, sofern das Vorhaben von erheblichem Allgemein- oder von strategischem Interesse laut Artikel 8 ist oder wenn die Finanzierungsdefizit-Methode laut Artikel 9 angewandt wird.

	
	

	
	


III) (Beschluss Nr. 720/2024 Art. 5, Absatz 1, Buchstabe c)

☐ technologische Verbesserung und Erneuerung der Fahrkartenausgabe- und -lesegeräte im Skigebiet
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

Die vorgesehene Ausgabe für den Ankauf der entsprechenden Geräte beläuft sich auf Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. Euro.

und legt folgende Dokumentation bei:

	☐	Bericht zur Begründung der Zweckmäßigkeit oder Notwendigkeit einer Ersetzung der zurzeit benützten Geräte,

	☐	Verzeichnis der Standplätze der einzelnen Geräte.

	☐	Kostenvoranschlag,

	☐	Zeitplan der Investitionen pro Bezugsjahr mit Angabe von Baubeginn und -fertigstellung, einschließlich eventueller Befestigungs- und Abschlussarbeiten,

	☐	Kopie der Gründungsurkunde und der Satzung, falls eine private juristische Person den Antrag stellt, sofern diese Unterlagen nicht bereits bei der Landesverwaltung aufliegen,



_____________________________________________________________________________

nimmt zur Kenntnis:
· dass für Anlagen der Kategorie C die Förderungen laut diesen Richtlinien mit anderen öffentlichen Förderungen sowie mit Finanzierungen laut Beschluss der Landesregierung vom 6. Oktober 2015, Nr. 1136, mit den Einschränkungen gemäß Artikel 9 dieser Richtlinien kumulierbar sind,
· dass für die geplanten Vorhaben gemäß Ziffer I) (bei Neuanlagen) die konventionellen Baukosten, wie sie mit der in der Beilage A des Dekrets des Landeshauptmanns vom 09. November 2021, Nr. 35, in geltender Fassung, angegebenen Formel errechnet werden, als zulässige Höchstausgaben gelten,
· dass für die geplanten Vorhaben gemäß Ziffer II), die zulässige Ausgabe auf Grund der Planungsunterlagen sowie eines Kostenvoranschlages erhoben wird; sie darf jedoch nicht über den konventionellen Baukosten einer Neuanlage liegen und muss für Anlagen der Kategorie A mindestens 1%, für Anlagen der anderen Kategorien mindestens 4% Prozent der genannten Kosten betragen. Bei unvorhergesehenen Arbeiten wegen Naturkatastrophen oder bei Mehrarbeiten in Folge der Durchführung von Vorhaben laut Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b) werden diese prozentuellen Mindestsätze nicht angewandt.
· dass, Vorhaben, die zur Gänze oder teilweise mit Leasingverträgen verwirklicht werden, zum Beitrag zugelassen sind,
· dass Ausgaben für den Kauf oder die Miete von Grundstücken sowie die entsprechenden Nebenkosten und jene für die ordentlichen Instandhaltungsarbeiten nicht zulässig sind,
· dass im Sinne des Artikels 10, Absatz 5 des zitierten Beschlusses, die Meldung des Baubeginns oder der Ausgabenbelege sowie die Ausstellung von Akontorechnungen, der Abschluss der Kaufvorverträge mit Anzahlung oder Kautions- oder andere Zahlungen, auch Teilzahlungen, nach der erstmaligen Antragseinreichung getätigt werden müssen, andernfalls wird die gesamte entsprechende Investition von der Förderung ausgeschlossen, Belege über Ausgaben für Vorstudien und über nicht zulässige Ausgaben laut Artikel 7 der Richtlinien bewirken keinen Ausschluss.




verpflichtet sich:
· die Bestimmungen des Art. 16 (Pflichten) der Richtlinien einzuhalten bezüglich Kollektivverträge, Bestimmungen über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, vorsorgerechtliche Bestimmungen, Verwahrung der für den Beitrag vorgelegten Dokumente usw..,
· sofern zutreffend, die Bestimmungen des Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe c) des Landesgesetzes Nr. 16 vom 17. Dezember 2015, einzuhalten (Anwendung der  Bestimmungen über die öffentliche Auftragsvergabe);
· die Anlage im Fall von Neuanlagen für fünfzehn Jahre ab Ausstellung der ersten Betriebsbewilligung und in allen anderen Fällen für fünf Jahre ab Ausstellung der Betriebsbewilligung in Betrieb zu halten,
· im Falle von Vorhaben betreffend die technische Verbesserung und Erneuerung der Fahrkartenausgabe- und -lesegeräte für Zubringerbahnen und für Seilbahnen im Sommerbetrieb, diese bei Bedarf technologisch so auszurüsten und zu adaptieren, dass sie mit der für den öffentlichen Nahverkehr verwendeten Technologie kompatibel sind.

nimmt Folgendes zu Kenntnis:
· Um die wirtschaftlichen Vergünstigungen eines lokalen Skigebietes der Kategorie B im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 Buchstabe a) beanspruchen zu können, muss das Skigebiet in den letzten fünfzehn Jahren mindestens zehn Jahre in Betrieb gewesen sein, anderenfalls muss der Begünstigte sich verpflichten, für einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren das lokale Skigebiet im Sinne und mit den Voraussetzungen des oben genannten Artikels zu betreiben

und erklärt:
· um Förderungen für dasselbe Vorhaben in der Höhe von Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. Euro bei der/n folgenden öffentlichen Körperschaft/en
1 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
2 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
beantragt zu haben bzw. beabsichtigt zu beantragen,

· dass das eigene Unternehmen einzustufen ist als:

☐ Kleinstunternehmen
☐ Kleinunternehmen
☐ Mittleres Unternehmen
☐ Großunternehmen

· dass die Beteiligung in der Gesellschaft
der Gemeinde Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.,  Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.% beträgt und
der Gemeinde Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.,  Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.% beträgt und
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
· dass die Beteiligungen von öffentlichen Körperschaften insgesamt Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. % betragen.
· dass die oben angegebene Stempelmarke ausschließlich für das vorliegende Dokument verwendet und im Sinne des Art 37 des DPR Nr. 642 von 1972 für 3 Jahre aufbewahrt wird. 

Information gemäß Art. 13 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 
Rechtsinhaber für die Datenverarbeitung: Rechtsinhaber für die Datenverarbeitung ist die Autonome Provinz Bozen, Silvius-Magnago-Platz Nr. 4, Landhaus 3a, 39100, Bozen, E-Mail: generaldirektion@provinz.bz.it PEC: generaldirektion.direzionegenerale@pec.prov.bz.it. 
Datenschutzbeauftragte (DSB): Die Kontaktdaten der DSB der Autonomen Provinz Bozen sind folgende: Autonome Provinz Bozen, Landhaus 1, Organisationsamt, Silvius-Magnago-Platz Nr. 1, 39100 Bozen; E-Mail: dsb@provinz.bz.it; PEC: rpd_dsb@pec.prov.bz.it. 
Zwecke der Verarbeitung: Die übermittelten Daten werden vom dazu befugten Landespersonal, auch in elektronischer Form, für institutionelle Zwecke in Zusammenhang mit dem Verwaltungsverfahren verarbeitet, zu dessen Abwicklung sie im Sinne des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1 und der dazugehörigen Durchführungsbestimmungen angegeben wurden. Die mit der Verarbeitung betraute Person ist der Direktor der Abteilung Mobilität an seinem Dienstsitz. Die Mitteilung der Daten ist unerlässlich, damit die beantragten Verwaltungsaufgaben erledigt werden können. Wird die Bereitstellung der Daten verweigert, können die eingegangenen Anträge und Anfragen nicht bearbeitet werden.
Verbreitung: Ist die Verbreitung der Daten unerlässlich, um bestimmte von der geltenden Rechtsordnung vorgesehene Veröffentlichungspflichten zu erfüllen, bleiben die von gesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen Garantien zum Schutz der personenbezogenen Daten der betroffenen Person unberührt. 
Dauer: Die Daten werden so lange gespeichert, als sie zur Erfüllung der in den Bereichen Abgaben, Buchhaltung und Verwaltung geltenden rechtlichen Verpflichtungen benötigt werden, und zwar bis zu fünf Jahre nach Verfall des Befähigungsnachweises. 
Automatisierte Entscheidungsfindung: Die Verarbeitung der Daten stützt sich nicht auf eine automatisierte Entscheidungsfindung. 
Rechte der betroffenen Person: Gemäß den geltenden Bestimmungen erhält die betroffene Person auf Antrag jederzeit Zugang zu den sie betreffenden Daten und es steht ihr das Recht auf Berichtigung oder Vervollständigung unrichtiger bzw. unvollständiger Daten zu; sofern die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben sind, kann sie sich der Verarbeitung widersetzen oder die Löschung der Daten oder die Einschränkung der Verarbeitung verlangen. Im letztgenannten Fall dürfen die personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Einschränkung der Verarbeitung sind, von ihrer Speicherung abgesehen, nur mit Einwilligung der betroffenen Person, zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen des Verantwortlichen, zum Schutz der Rechte Dritter oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses verarbeitet werden. 
Das entsprechende Antragsformular steht auf der Webseite http://www.provinz.bz.it/de/transparente-verwaltung/zusaetzliche-infos.asp. zur Verfügung. 
Rechtsbehelfe: Erhält die betroffene Person auf ihren Antrag nicht innerhalb von 30 Tagen nach Eingang − diese Frist kann um weitere 60 Tage verlängert werden, wenn dies wegen der Komplexität oder wegen der hohen Anzahl von Anträgen erforderlich ist – eine Rückmeldung, kann sie Beschwerde bei der Datenschutzbehörde oder Rekurs bei Gericht einlegen. Mit der Unterschrift bestätigt der/die Gesuchsteller/in das beiliegende Informationsblatt über die EU-Verordnung 2016/679 bezüglich der Erhebung von personenbezogenen Daten zur Kenntnis genommen zu haben.




Datum: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	Unterschrift:
	Funktion: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
		       (digital unterzeichnet mit Angabe der Funktion)




Weitere Anlagen: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.










 


(1)	Zweiseilpendelbahn; Standseilbahn, Kombibahn, kuppelbare Kabinen- oder Sesselbahn für ... Personen je Fahrzeug ohne (mit) Wetterschutzhaube; Sesselbahn mit fixen Klemmen für ... Personen je Fahrzeug ohne (mit) Förderband; Schleppliftes, Systeme für Fahrkartenausgabe und-lesegeräte.
(2)	Präsident des Verwaltungsrates; Geschäftsführer; Komplementär (KG); Inhaber der Einzelfirma.
(3)	Firmenbezeichnung mit Rechtsform des Unternehmens.                                                                                	Rev 02/2024

Rev 02/2024

